
Wie entstehen die Regeln für den Vereins-
sport in NRW unter Coronabedingungen?

Konferenz des Chefs des Bundeskanzleramts 
mit den Chefs der Staatskanzleien der 16 
Bundesländer

Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Mi-
nisterpräsidentinnen und Ministerpräsiden-
ten der 16 Bundesländer (alle 2 – 3 Wochen)

Beschluss des Landeskabinetts NRW 
(evtl. zukünftig auch des Landtags)

Umsetzung der Beschlüsse in eine neue 
Coronaschutzverordnung NRW 
Federführung: Gesundheitsministerium 
NRW (MAGS NRW)

Umsetzung der neuen Coronaschutzverord-
nung NRW in den Kreisen und kreisfreien 
Städten abhängig von der Zahl der Neuin-
fektionen

Regeln für das Sporttreiben der Vereine auf 
öffentlichen/vereinseigenen Sportstätten
Federführung: Gesundheitsamt/Ordnungsamt

nächste Coronaschutzverordnung

umgehend

umgehend

1 Tag später

1 Tag später

1 Tag später

1 – 2 Wochen später

2 – 3 Tage später

1 – 2 Tage später

Information und 
Erläuterung der neuen 
Coronaregeln in den 
Medien des LSB NRW/
der SJ NRW

Stand: 1.  April 2021, LSB NRW e. V.

Information und 
Erläuterung der neuen 
Coronaregeln durch 
die Stadtsportbünde/
Kreissportbünde/
Fachverbände

Sportvereine in NRW


